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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gerät 
zum Einstellen und Begrenzen des Drehmomentes, 
das beim kraftangetriebenen Einsetzen auf eine Kno-
chenschraube aufgebracht wird.
[0002] Feststellschrauben oder Knochenschrauben 
werden in der operativen Medizin zur Unterstützung 
des korrekten Einrichtens von Knochenfrakturen 
häufig einsetzt, beispielsweise um eine Platte über 
dem Frakturbereich an dem Knochen zu fixieren, um 
die Knochenfragmente auszurichten und zu stabili-
sieren und die Belastung von dem Knochen auf die 
Platte zu übertragen. Knochenschrauben sind in der 
Regel selbstbohrende Schneidschrauben und müs-
sen daher mit einem Bohrer oder einem anderen 
kraftangetriebenen Gerät eingesetzt werden, das in 
der Regel mit einer Drehzahl von 1.000 U/min arbei-
tet. Würde das ganze Drehmoment des Bohrers fort-
laufend auf den Schraubenkopf aufgebracht, würde 
die Schraube jedoch überdrehen, wenn sie auf einen 
bestimmten Widerstand trifft. Aus diesem Grund ist 
ein Gerät zur Verwendung beim operativen Einrich-
ten erforderlich, um das auf den Schraubenkopf auf-
gebrachte Drehmoment zu begrenzen.
[0003] Drehzahlbegrenzende Geräte sind für ande-
re Anwendungen entwickelt worden, um das Dreh-
moment zu begrenzen, das von einem kraftangetrie-
benen Werkzeug auf ein Werkstück aufgebracht 
wird. Geräte nach dem Stand der Technik wurden 
beispielsweise in den US-Patentschriften Nr. 
5.437.524, Nr. 5.004.054, Nr. 4.867.019, Nr. 
4.712.456 und Nr. 4.262.501 offenbart. Keines dieser 
Geräte ist jedoch für die Anwendung beim operativen 
Einrichten ausgeführt. Versuche mit bestimmten Ge-
räten nach diesem Stand der Technik zeigen, dass 
sie nicht im Autoklaven behandelbar sind, wie es für 
den Einsatz in der sterilen Umgebung eines Operati-
onsraumes erforderlich ist. Geräte nach dem Stand 
der Technik arbeiten beispielsweise in der Regel mit 
schweren Fetten oder Ölen, die nicht sterilisiert wer-
den können oder deren Qualität sich durch die Be-
handlung im Autoklaven verschlechtert. Hinzu 
kommt, dass Geräte nach dem Stand der Technik in 
der Regel eine Spiralfeder enthalten, um die An-
triebsverbindung zwischen den Antriebsplatten her-
zustellen. Die Elastizität der Spiralfeder kann sich je-
doch bei wiederholtem Kontakt mit den hohen Tem-
peraturen verändern, die für die Behandlung im Auto-
klaven erforderlich sind, was die Möglichkeit des 
Operateurs eingrenzt, das durch den Drehmoment-
begrenzer aufgebrachte maximale Drehmoment ge-
nau einzustellen. Darüber hinaus sammeln sich in 
Geräten nach dem Stand der Technik aufgrund des 
Abriebs ihrer beweglichen Teile Staub, Griess oder 
Rost, was wiederum die Sterilisierbarkeit des Gerä-
tes im Autoklaven einschränkt.
[0004] Die Patentschrift Nr. DE-A 33 44 600 be-
schreibt ein drehmomentbegrenzendes Gerät nach 
dem Oberbegriff des Anspruches 1. Die Ausnehmun-

gen in diesem bekannten Gerät, die die drehmoment-
übertragenden Kugeln aufnehmen, sind kugelförmig 
ausgebildet. In der Patentschrift Nr. US-A-3 942 337 
wird ein weiteres drehmomentbegrenzendes Gerät 
nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 beschrie-
ben. Die Ausnehmungen in diesem bekannten Gerät, 
die die drehmomentübertragenden Kugeln aufneh-
men, sind prismenförmig ausgebildet. Das Rollen der 
Kugeln in die Ausnehmungen hinein und aus ihnen 
heraus muss bei beiden bekannten Geräten sprung-
haft erfolgen, was zu unerwünschter hoher Reibung 
führt.
[0005] Das deutsche Gebrauchsmuster DE-U 92 00 
980 beschreibt ein weiteres drehmomentbegrenzen-
des Gerät nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. 
Die Ausnehmungen in diesem bekannten Gerät, die 
die drehmomentübertragenden Kugeln aufnehmen, 
sind in der Form von Abschnitten mit gleichbleiben-
der radialer Breite ausgeführt. Eine derartige Ausfor-
mung ist unvorteilhaft, weil die Kugeln nicht fest im 
verlängerten Abschnitt gehalten werden. Da sich die 
Kugel immer an einem der Enden dieser Abschnitte 
(in der Drehphase) befindet, gelten hier darüber hin-
aus dieselben Einschränkungen wie für die kugelför-
mig ausgebildeten Ausnehmungen, die weiter oben 
beschrieben sind.
[0006] Diese Ausführungen zeigen, dass ein dreh-
momentbegrenzendes Gerät erforderlich ist, das 
beim operativen Einrichten einsetzbar ist.
[0007] Die vorliegende Erfindung stellt ein drehmo-
mentbegrenzendes Gerät für medizinische Eingriffe 
nach Anspruch 1 bereit. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst das drehmomentbegrenzende 
Gerät (a) eine Grundeinheit, (b) ein Gehäuse, (c) eine 
Abtriebswelle, um die ein Flansch angeordnet ist, (d) 
eine Antriebsverbindung und (e) ein elastisches Ele-
ment. Die Grundeinheit, die vorzugsweise in das Ge-
häuse geschraubt ist, dient zum Übertragen der 
Drehkraft von dem kraftangetriebenen Bohrer zur An-
triebsverbindung des Gerätes. Die Antriebsverbin-
dung umfasst mehrere Übertragungskugeln, die zwi-
schen Vertiefungen in der Innenfläche der Grundein-
heit und den entsprechenden Ausnehmungen in der 
gegenüberliegenden Fläche des Flansches einge-
setzt sind, der auf der Abtriebswelle angeordnet ist, 
die wirksam mit dem Schraubendrehereinsatz ver-
bunden ist. Die Übertragungskugeln werden durch 
den Druck mehrerer Federringe, der zwischen dem 
Flansch auf der Abtriebswelle und dem Ende des Ge-
häuses gegenüber der Grundeinheit wirkt, in den Ver-
tiefungen gehalten. Beim Festziehen der Schraube in 
dem Knochen bringt sie ein Drehmoment auf die 
Übertragungskugeln auf, wobei dieses Drehmoment 
über die Abtriebswelle und den Flansch übertragen 
wird, mit dem die Kugeln in Eingriff stehen. Das von 
der Schraube erzeugte Drehmoment ist dem durch 
den Druck des elastischen Elementes erzeugten 
Drehmoment entgegengesetzt. Übersteigt das von 
der Schraube erzeugte Gegendrehmoment das 
durch den Druck des biegsamen Elementes erzeugte 
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Drehmoment, drückt das Gegendrehmoment die Ku-
geln aus den Vertiefungen in der Grundeinheit her-
aus, verstärkt dadurch die Antriebsverbindung zwi-
schen der Grundeinheit und der Abtriebswelle und 
verhindert das Überdrehen der Schraube. Das maxi-
male auf die Schraube aufgebrachte Drehmoment ist 
einstellbar, indem die Grundeinheit in das Gehäuse 
hinein oder aus ihm heraus geschraubt wird, wodurch 
das elastische Element zusammengedrückt oder ge-
löst wird und der Druck, und damit das Drehmoment, 
verstärkt oder verringert wird, der von dem elasti-
schen Element auf die Übertragungskugeln aufge-
bracht wird.
[0008] Das drehmomentbegrenzende Gerät ist so 
ausgeführt, dass es den hohen Umdrehungszahlen 
(von etwa 1.000 U/min) und den Sterilisationsverfah-
ren standhält, die für ihren Einsatz beim operativen 
Einrichten erforderlich sind. In der bevorzugten Aus-
führungsform sind die Vertiefungen in der Grundein-
heit so ausgeformt, dass sie das Rollen der Übertra-
gungskugeln in diese Vertiefungen hinein und aus ih-
nen heraus erleichtern, dadurch den Abrieb der be-
weglichen Teile und damit die Menge an Schmutz, 
Griess oder Rost verringern, die sich aufgrund wie-
derholter Anwendung und Behandlung im Autokla-
ven bilden kann. Dieses Merkmal macht auch den 
Einsatz schwerer Schmieröle oder Fette überflüssig, 
die nicht sterilisierbar sind oder deren Qualität sich 
verschlechtert, wenn sie hohen Temperaturen ausge-
setzt werden. Die bevorzugte Ausführungsform ent-
hält auch mehrere Federringe anstelle einer Spiralfe-
der als elastisches Element. Die Elastizität der Feder-
ringe verändert sich nach einem ersten Kontakt mit 
den hohen Temperaturen, die bei der Behandlung im 
Autoklaven erforderlich sind, geringfügig. Eine Spiral-
feder oder ein anderes elastisches Element ist in der 
weiteren Ausführungsform einsetzbar, aber die Elas-
tizität einer Spiralfeder kann sich durch wiederholtes 
Behandeln im Autoklaven fortlaufend verändern, was 
die Möglichkeit des genauen Einstellens des maxi-
malen Drehmomentes des Gerätes einschränkt. Das 
genaue Einstellen des Gerätes über einen weiten Be-
reich der Drehmomenteinstellungen ist auch dadurch 
möglich, dass die Grundeinheit in das Gehäuse hin-
ein und aus ihm heraus schraubbar ist.
[0009] Weitere Merkmale der Erfindung werden im 
Folgenden beschrieben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Die bevorzugten Merkmale der vorliegenden 
Erfindung werden in den folgenden Zeichnungen be-
schrieben, in denen gleiche Bezugszahlen in allen 
Ansichten gleiche Elemente bezeichnen.
[0011] Fig. 1 zeigt die Explosionsansicht einer Aus-
führungsform des drehmomentbegrenzenden Gerä-
tes;
[0012] Fig. 2 zeigt die Seitenansicht eines montier-
ten Querschnitts einer Ausführungsform des drehmo-
mentbegrenzenden Gerätes;

[0013] Fig. 3 zeigt eine Aussenansicht der montier-
ten Erfindung nach Fig. 2;
[0014] Fig. 4 ist die Querschnittansicht der Ab-
triebswelle und des Flansches nach Linie I-I in Fig. 1, 
wobei das Gehäuse und die Übertragungskugeln 
entfernt wurden; und
[0015] Fig. 5 ist die Querschnittansicht der Innenflä-
che der Grundeinheit nach Linie II-II in Fig. 1, wobei 
die Abtriebswelle, die Übertragungskugeln und das 
Gehäuse entfernt wurden.
[0016] Ausführliche Beschreibung der bevorzugten 
Ausführungsformen
[0017] Fig. 1–5 zeigen die bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung mit den fünf 
wesentlichen Bauteilen:
(a) die Grundeinheit 3, die aus einem Stück gebildet 
ist und einen Eingangsstiel 4 und eine Nabe 5 um-
fasst;
(b) die Welle 9, die den inneren Wellenabschnitt 10, 
den Flansch 11 und den Abtriebswellenabschnitt 13
umfasst;
(c) das Aussengehäuse 24;
(d) eine Antriebsverbindung 30, die die Übertra-
gungskugeln 16, die in den Vertiefungen 29 in der 
Nabe 5 liegen, und Durchgangslöcher 12 in dem 
Flansch 11 umfasst; und
(e) ein elastisches Element 18, das mehrere Feder-
ringe 19 umfasst.

[0018] Die Erfindung ist folgendermassen aufge-
baut: Die Grundeinheit 3 besteht aus einer einzigen 
Einheit, die den Eingangsstiel 4 und die Nabe 5 um-
fasst. Der Eingangsstiel 4 ist so ausgeführt, dass er 
im Spannfutter eines Bohrers, eines Drehwerkzeugs 
oder eines anderen Gerätes befestigbar ist. Die Aus-
senfläche der Nabe 5 ist mit einem Gewinde (nicht 
gezeigt) versehen, so dass sie in die grosse Gewin-
deöffnung 25 an einem Ende des Gehäuses 24
schraubbar ist. Die Stellschraube 23 wird in die kleine 
Gewindeöffnung 26 in der Oberfläche des Gehäuses 
24 geschraubt, um in eine der Nuten 28 in der Seite 
der Nabe 5 einzugreifen, wodurch verhindert wird, 
dass sich die Grundeinheit 3 gegenüber dem Gehäu-
se 24 dreht. Die Grundeinheit 3 ist weiter mit dem 
Schnappring 2 und der rückwärtigen Gehäuseplatte 
1 befestigt. Die Grundeinheit 3 und das Gehäuse 24
drehen sich somit als eine einzige Einheit mit der 
oder um die Welle 9 in der in einem späteren Ab-
schnitt beschriebenen Art und Weise.
[0019] Die Welle 9, die teilweise in dem Gehäuse 24
angeordnet ist, ist aus einem einzigen Stück herge-
stellt, das den kleinen Innenwellenabschnitt 10, den 
Flansch 11 und den Abtriebswellenabschnitt 13 um-
fasst. Der Innenwellenabschnitt 10 dreht sich inner-
halb der Ausnehmung 6 in der Nabe 5. Die Kugella-
ger 7 und der Führungszapfen 8 sitzen ebenfalls in 
der Ausnehmung 6, um die Drehung des Innenwel-
lenabschnitts 10 zu erleichtern. Der Innenwellenab-
schnitt 10 ist mit dem Flansch 11 verbunden, der mit 
dem Abtriebswellenabschnitt 13 verbunden ist, der 
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sich von dem Flansch 11 durch die kleine Öffnung 27
in dem Gehäuse 24 gegenüber der grossen Gewin-
deöffnung 25 erstreckt. Am Ende des Abtriebswellen-
abschnitts 13 befindet sich eine Öffnung 14, in die 
eine bekannte Kuppeleinrichtung 32 eingesetzt ist, 
um den Bohrer, den Schraubendreher oder einen 
ähnlichen Gegenstand (nicht gezeigt) zu halten. Die 
Kuppeleinrichtung 32 ist in der Öffnung 14 mittels ei-
nes Führungszapfens 31 befestigt, der durch das 
Loch 15 in dem Abtriebswellenabschnitt 13 und ein 
Loch (nicht gezeigt) in der Kuppeleinrichtung 32 läuft. 
Der Eingangsstiel 4, die Nabe 5, der Innenwellenab-
schnitt 10, der Flansch 11, der Abtriebswellenab-
schnitt 13, das Gehäuse 24 und die Kuppeleinrich-
tung 32 haben eine gemeinsame Drehachse.
[0020] Die Antriebsverbindung 30 zwischen der 
Nabe 5 und dem Abtriebswellenabschnitt 10 wird mit 
Hilfe mehrerer Übertragungskugeln 16 hergestellt. In 
der bevorzugten Ausführungsform sitzen die Übertra-
gungskugeln 16 in den Durchgangslöchern 12 des 
Flansches 11, wobei die Durchgangslöcher 12 in 
Fig. 4 gezeigt sind. Die Übertragungskugeln 16 wer-
den in den Durchgangslöchern 12 mit Hilfe des fla-
chen Lagerrings 17 gehalten, der um die Abtriebswel-
le 13 angeordnet ist, um die Fläche des Flansches 11
gegenüber der Nabe 5 abzudecken. Die Oberfläche 
des flachen Lagerrings 17 ist gehärtet, um Abrieb und 
Abnutzung und dadurch die Menge an Staub, Griess 
oder Rost zu verringern, die sich in dem Gerät an-
sammeln kann. In einer anderen Ausführungsform 
können die Kugeln 16 in Ausnehmungen (nicht ge-
zeigt) anstelle von Durchgangslöchern in der Ober-
fläche des Flansches 11 angeordnet sein, wobei in 
dem Fall die Oberfläche des Flansches 11 anstelle 
des flachen Lagerringes 17 in einem aufwändigeren 
Verfahren gehärtet werden müsste. Die Verwendung 
von Durchgangslöchern anstelle von Ausnehmungen 
in dem Flansch 11 bietet den weiteren Vorteil, dass 
es keine axiale Bewegung der Welle 9 und dement-
sprechend kein Aufschlagen oder Auftreffen auf den 
Bohrer oder die Schraube gibt. In beiden Ausfüh-
rungsformen ist der Durchmesser jeder Übertra-
gungskugel 16 etwas grösser als die Tiefe des Durch-
gangsloches 12 oder der Ausnehmung im Flansch 
11, so dass ein kleiner Teil jeder Übertragungskugel 
16 über den Flansch 11 hinausreicht, um in die Ver-
tiefungen 29 in der Innenfläche der Nabe 5 einzugrei-
fen. Anzahl und Anordnung der Vertiefungen 29 ent-
sprechen der Anzahl und Anordnung der Durch-
gangslöcher 12 in dem Flansch 11, so dass jede 
Übertragungskugel 16 gleichzeitig sowohl mit einer 
Vertiefung 29 als auch mit einem Durchgangsloch 12
in Eingriff steht.
[0021] Die Antriebsverbindung 30 zwischen der 
Grundeinheit 3 und der Welle 9 wird mittels eines 
elastischen Elementes 18 hergestellt, das in der be-
vorzugten Ausführungsform mehrere Federringe 19
umfasst. Federringe 19 sind bevorzugt, weil ihre 
Elastizität durch die hohen Temperaturen nicht beein-
trächtigt wird, die bei der wiederholten Behandlung 

im Autoklaven erforderlich sind, wobei auch eine Spi-
ralfeder oder ein anderes elastisches Element einge-
setzt werden könnte. Die Federringe 19 bringen ei-
nen Druck auf den flachen Lagerring 17 an einem 
Ende und den Axiallagerring 20 am anderen Ende 
auf. Der Axiallagerring 20 ist mit einer Öffnung 21 ver-
sehen, durch die der Abtriebswellenabschnitt 13 hin-
durchtritt. Mehrere Kugellager 22 sind um den Ab-
triebswellenabschnitt 12 in der Öffnung 21 angeord-
net, um die Drehung des Abtriebswellenabschnitts 13
in dem Gehäuse 24 zu erleichtern.
[0022] Der Druck der Federringe 19 gegen den fla-
chen Lagerring 17 hält die Übertragungskugeln 16 in 
den Vertiefungen 29 in der Nabe 5 und stellt dadurch 
eine Antriebsverbindung zwischen der Grundeinheit 
3 und der Welle 9 her. Die Drehung des Stiels 4 mit-
tels eines drehbaren oder anderen Gerätes bewirkt 
eine Drehung des Bohrers in der Abtriebswelle 13. 
Beim Einschrauben der Schraube (nicht gezeigt) in 
den Knochen erzeugt die Schraube ein Gegendreh-
moment auf den Abtriebswellenabschnitt 13, das 
über den Flansch 11 auf die Übertragungskugeln 16
übertragen wird. Übersteigt das auf die Übertra-
gungskugeln 16 wirkende Gegendrehmoment das 
Drehmoment von den Federringen 19, drückt das 
Gegendrehmoment die Übertragungskugeln 16 aus 
den Vertiefungen 29 heraus, so dass sich die An-
triebsverbindung 30 zwischen dem Eingangsstiel 4
und der Welle 9 verstärkt und dadurch ein Überdre-
hen der Schraube vermieden wird. In der bevorzug-
ten Ausführungsform werden die Vertiefungen 29, 
gezeigt in Fig. 5, mit der Kugelmühle ausgeformt, um 
die Einkerbungen auszuformen, während die Grund-
einheit 3 um ihre Achse gedreht wird. Die sich daraus 
ergebende Form der Vertiefungen 29, die auch als 
gebogene Ellipse bezeichnet werden könnte, erleich-
tert das Rollen der Übertragungskugeln 16 in die Ver-
tiefungen 29 hinein und aus ihnen heraus, was den 
Abrieb der beweglichen Teile und damit die Menge an 
Schmutz, Griess oder Rost verringert, die sich als 
Folge wiederholten Gebrauchs und wiederholter Be-
handlung im Autoklaven ansammeln kann. Diese 
Form macht den Einsatz schwerer Schmieröle oder 
Fette überflüssig, die nicht sterilisierbar sind oder de-
ren Qualität sich durch die Behandlung im Autokla-
ven verschlechtert. Die gebogene Ellipsenform ist 
auch symmetrisch ausgeführt, so dass die Übertra-
gungskugeln 16 unabhängig davon, ob sie im Uhrzei-
gersinn oder im entgegengesetzten Uhrzeigersinn 
um die Rotationsachse des Gerätes drehen, auf die-
selbe Form treffen. Durch diese symmetrische Aus-
formung ist das Gerät sowohl für rechtsdrehende als 
auch für linksdrehende Schrauben oder für das Ein-
setzen oder Entfernen solcher Schrauben einsetzbar.
[0023] Das maximale auf die Schraube aufbringba-
re Drehmoment ist abhängig von dem von den Feder-
ringen 19 auf die Übertragungskugeln 16 aufge-
brachten Druck. Dadurch lässt sich das maximale auf 
die Schraube aufbringbare Drehmoment durch Erhö-
hen oder Reduzieren des Drucks einstellen, der von 
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den Federringen 19 ausgeübt wird, was durch Ver-
längern oder Verkürzen der tatsächlichen Länge er-
folgen kann, die die Federringe 19 in dem Gehäuse 
24 einnehmen. In der bevorzugten Ausführungsform 
ist die von den Federringen 19 eingenommene Länge 
und damit das maximale auf die Schraube aufge-
brachte Drehmoment dadurch veränderbar, dass die 
Stellschraube 23 gelöst wird, die Grundeinheit 3 in 
das Gehäuse 24 hinein oder aus ihm heraus ge-
schraubt wird, bis die gewünschte Drehmomentein-
stellung erreicht ist, und die Stellschraube 23 an-
schliessend erneut festgezogen wird, um eine der 
Nuten 28 mit der Nabe 5 in Eingriff zu bringen, um die 
Grundeinheit 3 in dem Gehäuse zu befestigen. Da-
durch, dass die Grundeinheit 3 schraubbar ist und 
durch die Vielzahl an Nuten 28, die den Eingriff der 
Stellschraube 23 zulassen, ist das maximale Dreh-
moment der Erfindung über einen grossen Bereich 
der Drehmomenteinstellungen genau einstellbar.
[0024] Alle vorhergehend beschriebenen Bauele-
mente der bevorzugten Ausführungsform bestehen 
aus Edelstahl oder einem anderen Material, das ge-
eignet ist, den Abrieb und die Abnutzung zu verrin-
gern, das sterilisierbar ist und wiederholten Behand-
lungen im Autoklaven standhält. Auch andere Materi-
alien sind ebenso einsetzbar, wobei das jedoch mit 
einer Verschlechterung der Leistung, der Genauig-
keit oder der Haltbarkeit verbunden sein kann.
[0025] Dem Durchschnittsfachmann ist klar, dass 
Veränderungen und Abwandlungen innerhalb des 
Rahmens der Erfindung möglich sind. Der Rahmen 
der vorliegenden Erfindung wird in den folgenden An-
sprüchen beschrieben.

Patentansprüche

1.  Drehmomentbegrenzendes Gerät zur Anwen-
dung in der operativen Medizin, umfassend:  
ein drehbares Gehäuse (24) mit einem ersten und ei-
nem zweiten Ende;  
eine Grundeinheit (3), die mit dem ersten Ende des 
Gehäuses (24) in Eingriff steht, wobei die Grundein-
heit (3) einen Eingangsstiel (4) aufweist, der mit einer 
Drehvorrichtung in Eingriff steht; eine Abtriebswelle 
(13), die sich durch das zweite Ende des Gehäuses 
(24) erstreckt, wobei die Abtriebswelle (13) mit einem 
Flansch (11) versehen ist, der um die Welle (13) an-
geordnet ist, wobei der Flansch (11) und die Grund-
einheit (3) nebeneinanderliegende Flächen haben;  
mehrere Ausnehmungen in den Flächen der Grund-
einheit (3) und des Flansches (11), wobei die Aus-
nehmungen gegenseitig ausgerichtet angeordnet 
werden können; eine Kugel (16), die in und zwischen 
jedem Paar der gegenüberstehenden Ausnehmun-
gen angeordnet ist, und ein elastisches Element (18), 
das um die Abtriebswelle (13) zwischen dem Flansch 
(11) und dem zweiten gegenüberstehenden Ende 
des Gehäuses (24) angeordnet ist, wobei das elasti-
sche Element (18) einen Druck aufbringt, um eine 
Antriebsverbindung zwischen den Kugeln (16) und 

den gegenüberstehenden Flächen herzustellen, wo-
bei die Antriebsverbindung verstärkt wird, wenn das 
von dem biegsamen Element (24) auf die Kugeln (16) 
aufgebrachte Drehmoment von dem Gegendrehmo-
ment überschritten wird, das von dem Flansch (11) 
auf die Kugeln (16) aufgebracht wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Ausnehmungen in der Fläche der Grundeinheit 
(3) in Form gebogener Ellipsen (29) ausgebildet sind, 
wobei die Enden der gebogenen Ellipsen auf einem 
durch die Drehung der Grundeinheit (3) um ihre Ach-
se gebildeten Kreis liegen, um das Rollen der Kugeln 
(16) in die Ausnehmungen in der Grundeinheit (3) hi-
nein und aus ihnen heraus zu erleichtern.

2.  Drehmomentbegrenzendes Gerät nach An-
spruch 1, wobei die Grundeinheit (3) durch Schrau-
ben mit dem ersten Ende des Gehäuses (24) in Ein-
griff gebracht wird und das Drehmoment durch 
Schrauben der Grundeinheit (3) in das Gehäuse (24) 
hinein oder aus ihm heraus verstellbar ist, wodurch 
das elastische Element (18) zusammengedrückt 
oder auseinandergezogen wird.

3.  Drehmomentbegrenzendes Gerät nach An-
spruch 1 oder 2, wobei sich die Ausnehmungen in der 
Fläche des Flansches (11) durch den Flansch (11) er-
strecken und weiter ein Scheibenelement umfassen, 
das um das Wellenelement zwischen dem Flansch 
(11) und dem elastischen Element (18) angeordnet 
ist, um die Kugeln (16) in den Ausnehmungen in dem 
Flansch (11) zu halten.

4.  Drehmomentbegrenzendes Gerät nach einem 
der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Ausnehmungen in 
der Fläche der Grundeinheit (3) symmetrisch sind, so 
dass die Kugeln (16) unabhängig davon, ob sich die 
Kugeln (16) im Uhrzeigersinn oder entgegen dem 
Uhrzeigersinn um die Drehachse des Gerätes dre-
hen, auf dieselbe Form der Ausnehmung treffen.

5.  Drehmomentbegrenzendes Gerät nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, wobei das biegsame Element 
(18) mehrere Federringe (19) umfasst.

6.  Drehmomentbegrenzendes Gerät nach einem 
der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Gehäuse (24), die 
Grundeinheit (3), der Eingangsstiel (4), die Abtriebs-
welle (13), der Flansch (11), die Kugeln (16), das 
Scheibenelement und das elastische Element (18) 
aus Edelstahl hergestellt sind.

7.  Drehmomentbegrenzendes Gerät nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6, wobei alle Bauteile der Vor-
richtung im Autoklaven sterilisierbar sind, ohne die 
Funktion der Vorrichtung zu beeinträchtigen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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